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Vierter Teil
Vergabe öffentlicher Aufträge

Erster Abschnitt
Vergabeverfahren

Teil 4
Vergabe von öffentlichen Aufträgen
und Konzessionen

Kapitel 1
Vergabeverfahren

Abschnitt 1
Grundsätze, Definitionen und
Anwendungsbereich

§ 97 Allgemeine Grundsätze

(1) Öffentliche Auftraggeber beschaffen
Waren, Bau- und Dienstleistungen nach
Maßgabe der folgenden Vorschriften im
Wettbewerb und im Wege transparenter
Vergabeverfahren.

(2) Die Teilnehmer an einem Ver-
gabeverfahren sind gleich zu behan-
deln, es sei denn, eine Benachteiligung
ist auf Grund dieses Gesetzes aus-
drücklich geboten oder gestattet.

Keine entsprechende Regelung

(3) Mittelständische Interessen sind
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
vornehmlich zu berücksichtigen. Leis-
tungen sind in der Menge aufgeteilt
(Teillose) und getrennt nach Art oder
Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben.
Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen
zusammen vergeben werden, wenn

§ 97 Grundsätze der Vergabe

(1) Öffentliche Aufträge und Konzes-
sionen werden im Wettbewerb und im
Wege transparenter Verfahren ver-
geben. Dabei werden die Grundsätze
der Wirtschaftlichkeit und der Ver-
hältnismäßigkeit gewahrt.

(2) Die Teilnehmer an einem Ver-
gabeverfahren sind gleich zu behan-
deln, es sei denn, eine Ungleichbe-
handlung ist aufgrund dieses Gesetzes
ausdrücklich geboten oder gestattet.

(3) Bei der Vergabe werden Aspekte
der Qualität und der Innovation sowie
soziale und umweltbezogene Aspekte
nach Maßgabe dieses Teils berück-
sichtigt.

(4) Mittelständische Interessen sind
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
vornehmlich zu berücksichtigen. Leis-
tungen sind in der Menge aufgeteilt
(Teillose) und getrennt nach Art oder
Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben.
Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen
zusammen vergeben werden, wenn
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wirtschaftliche oder technische Gründe
dies erfordern. Wird ein Unternehmen,
das nicht öffentlicher Auftraggeber ist,
mit der Wahrnehmung oder Durchfüh-
rung einer öffentlichen Aufgabe be-
traut, verpflichtet der Auftraggeber das
Unternehmen, sofern es Unteraufträge
an Dritte vergibt, nach den Sätzen 1 bis
3 zu verfahren.

(4) Aufträge werden an fachkundige,
leistungsfähige sowie gesetzestreue
und zuverlässige Unternehmen ver-
geben. Für die Auftragsausführung
können zusätzliche Anforderungen an
Auftragnehmer gestellt werden, die
insbesondere soziale, umweltbezogene
oder innovative Aspekte betreffen,
wenn sie im sachlichen Zusammen-
hang mit dem Auftragsgegenstand ste-
hen und sich aus der Leistungs-
beschreibung ergeben. Andere oder
weitergehende Anforderungen dürfen
an Auftragnehmer nur gestellt werden,
wenn dies durch Bundes- oder Lan-
desgesetz vorgesehen ist.

(4a) Auftraggeber können Präqualifi-
kationssysteme einrichten oder zulas-
sen, mit denen die Eignung von Unter-
nehmen nachgewiesen werden kann.

(5) Der Zuschlag wird auf das wirt-
schaftlichste Angebot erteilt.

Keine entsprechende Regelung

(6) Die Bundesregierung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates nähere Be-
stimmungen über das bei der Vergabe
einzuhaltende Verfahren zu treffen,

wirtschaftliche oder technische Gründe
dies erfordern. Wird ein Unternehmen,
das nicht öffentlicher Auftraggeber
oder Sektorenauftraggeber ist, mit der
Wahrnehmung oder Durchführung ei-
ner öffentlichen Aufgabe betraut, ver-
pflichtet der öffentliche Auftraggeber
oder Sektorenauftraggeber das Unter-
nehmen, sofern es Unteraufträge ver-
gibt, nach den Sätzen 1 bis 3 zu ver-
fahren.

Vgl. § 122 Abs. 1 und § 129 GWB
(Seite 87, 96)

Vgl. § 122 Abs. 3 GWB (Seite 87)

Vgl. § 127 Abs. 1 S. 1 GWB (Seite 94)

(5) Für das Senden, Empfangen, Wei-
terleiten und Speichern von Daten in
einem Vergabeverfahren verwenden
Auftraggeber und Unternehmen
grundsätzlich elektronische Mittel
nach Maßgabe der aufgrund des § 113
erlassenen Verordnungen.

Vgl. § 113 GWB (Seite 70)
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insbesondere über die Bekannt-
machung, den Ablauf und die Arten
der Vergabe, über die Auswahl und
Prüfung der Unternehmen und Ange-
bote, über den Abschluss des Vertrages
und sonstige Fragen des Vergabever-
fahrens.

(7) Die Unternehmen haben Anspruch
darauf, dass der Auftraggeber die Be-
stimmungen über das Vergabeverfahren
einhält.

(6) Unternehmen haben Anspruch da-
rauf, dass die Bestimmungen über das
Vergabeverfahren eingehalten werden.

Keine entsprechende Regelung § 98 Auftraggeber

Auftraggeber im Sinne dieses Teils
sind öffentliche Auftraggeber im Sinne
des § 99, Sektorenauftraggeber im
Sinne des § 100 und Konzessionsgeber
im Sinne des § 101.

§ 98 Auftraggeber

Öffentliche Auftraggeber im Sinne die-
ses Teils sind:

1. Gebietskörperschaften sowie deren
Sondervermögen,

2. andere juristische Personen des öf-
fentlichen und des privaten Rechts, die
zu dem besonderen Zweck gegründet
wurden, im Allgemeininteresse liegen-
de Aufgaben nichtgewerblicher Art zu
erfüllen, wenn

Stellen, die unter Nummer 1 oder 3
fallen, sie einzeln oder gemeinsam
durch Beteiligung oder auf sonstige
Weise überwiegend finanzieren

oder über ihre Leitung die Aufsicht
ausüben

oder mehr als die Hälfte der Mitglieder
eines ihrer zur Geschäftsführung oder
zur Aufsicht berufenen Organe be-
stimmt haben.

§ 99 Öffentliche Auftraggeber

Öffentliche Auftraggeber sind

1. Gebietskörperschaften sowie deren
Sondervermögen,

2. andere juristische Personen des öf-
fentlichen und des privaten Rechts, die
zu dem besonderen Zweck gegründet
wurden, im Allgemeininteresse liegen-
de Aufgaben nichtgewerblicher Art zu
erfüllen, sofern

a) sie überwiegend von Stellen nach
Nummer 1 oder 3 einzeln oder ge-
meinsam durch Beteiligung oder auf
sonstige Weise finanziert werden,

b) ihre Leitung der Aufsicht durch
Stellen nach Nummer 1 oder 3 unter-
liegt oder

c) mehr als die Hälfte der Mitglieder
eines ihrer zur Geschäftsführung oder
zur Aufsicht berufenen Organe durch
Stellen nach Nummer 1 oder 3 be-
stimmt worden sind;
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Das Gleiche gilt dann, wenn die Stelle,
die einzeln oder gemeinsam mit ande-
ren die überwiegende Finanzierung
gewährt oder die Mehrheit der Mit-
glieder eines zur Geschäftsführung oder
Aufsicht berufenen Organs bestimmt
hat, unter Satz 1 fällt,

3. Verbände, deren Mitglieder unter
Nummer 1 oder 2 fallen,

4. natürliche oder juristische Personen
des privaten Rechts, die auf dem Gebiet
der Trinkwasser- oder Energieversor-
gung oder des Verkehrs tätig sind, wenn
diese Tätigkeiten auf der Grundlage von
besonderen oder ausschließlichen Rech-
ten ausgeübt werden, die von einer zu-
ständigen Behörde gewährt wurden,
oder wenn Auftraggeber, die unter
Nummern 1 bis 3 fallen, auf diese Per-
sonen einzeln oder gemeinsam einen
beherrschenden Einfluss ausüben kön-
nen; besondere oder ausschließliche
Rechte sind Rechte, die dazu führen,
dass die Ausübung dieser Tätigkeiten
einem oder mehreren Unternehmen
vorbehalten wird und dass die Möglich-
keit anderer Unternehmen, diese Tätig-
keit auszuüben, erheblich beeinträchtigt
wird. Tätigkeiten auf dem Gebiet der
Trinkwasser- und Energieversorgung so-
wie des Verkehrs sind solche, die in der
Anlage aufgeführt sind,

5. natürliche oder juristische Personen
des privaten Rechts sowie juristische
Personen des öffentlichen Rechts, so-
weit sie nicht unter Nummer 2 fallen,
in den Fällen, in denen sie für Tief-
baumaßnahmen, für die Errichtung von
Krankenhäusern, Sport-, Erholungs-
oder Freizeiteinrichtungen, Schul-,
Hochschul- oder Verwaltungsgebäuden
oder für damit in Verbindung stehende
Dienstleistungen und Auslobungsver-

dasselbe gilt, wenn diese juristische
Person einer anderen juristischen Per-
son des öffentlichen oder privaten
Rechts einzeln oder gemeinsam mit
anderen die überwiegende Finanzie-
rung gewährt, über deren Leitung die
Aufsicht ausübt oder die Mehrheit der
Mitglieder eines zur Geschäftsführung
oder Aufsicht berufenen Organs be-
stimmt hat,

3. Verbände, deren Mitglieder unter
Nummer 1 oder 2 fallen,

Vgl. § 100 GWB (Seite 45)

4. natürliche oder juristische Personen
des privaten Rechts sowie juristische
Personen des öffentlichen Rechts, so-
weit sie nicht unter Nummer 2 fallen,
in den Fällen, in denen sie für Tief-
baumaßnahmen, für die Errichtung von
Krankenhäusern, Sport-, Erholungs-
oder Freizeiteinrichtungen, Schul-,
Hochschul- oder Verwaltungsgebäuden
oder für damit in Verbindung stehende
Dienstleistungen und Wettbewerbe von
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fahren von Stellen, die unter Num-
mern 1 bis 3 fallen, Mittel erhalten, mit
denen diese Vorhaben zu mehr als 50
vom Hundert finanziert werden,

6. natürliche oder juristische Personen
des privaten Rechts, die mit Stellen, die
unter die Nummern 1 bis 3 fallen, einen
Vertrag über eine Baukonzession abge-
schlossen haben, hinsichtlich der Auf-
träge an Dritte.

Stellen, die unter die Nummern 1, 2
oder 3 fallen, Mittel erhalten, mit de-
nen diese Vorhaben zu mehr als
50 Prozent subventioniert werden.

Vgl. § 101 GWB (Seite 46)

Vgl. § 98 Nr. 4 GWB (Seite 44) § 100 Sektorenauftraggeber

(1) Sektorenauftraggeber sind

1. öffentliche Auftraggeber gemäß § 99
Nummer 1 bis 3, die eine Sektoren-
tätigkeit gemäß § 102 ausüben,

2. natürliche oder juristische Personen
des privaten Rechts, die eine Sekto-
rentätigkeit gemäß § 102 ausüben,
wenn

a) diese Tätigkeit auf der Grundlage
von besonderen oder ausschließlichen
Rechten ausgeübt wird, die von einer
zuständigen Behörde gewährt wurden,
oder

b) öffentliche Auftraggeber gemäß § 99
Nummer 1 bis 3 auf diese Personen
einzeln oder gemeinsam einen beherr-
schenden Einfluss ausüben können.

(2) Besondere oder ausschließliche
Rechte im Sinne von Absatz 1 Num-
mer 2 Buchstabe a sind Rechte, die
dazu führen, dass die Ausübung dieser
Tätigkeit einem oder mehreren Unter-
nehmen vorbehalten wird und dass die
Möglichkeit anderer Unternehmen,
diese Tätigkeit auszuüben, erheblich
beeinträchtigt wird. Keine besonderen
oder ausschließlichen Rechte in die-
sem Sinne sind Rechte, die aufgrund
eines Verfahrens nach den Vorschrif-
ten dieses Teils oder aufgrund eines
sonstigen Verfahrens gewährt wurden,
das angemessen bekannt gemacht
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wurde und auf objektiven Kriterien
beruht.

(3) Die Ausübung eines beherrschen-
den Einflusses im Sinne von Absatz 1
Nummer 2 Buchstabe b wird vermutet,
wenn ein öffentlicher Auftraggeber ge-
mäß § 99 Nummer 1 bis 3

1. unmittelbar oder mittelbar die
Mehrheit des gezeichneten Kapitals
des Unternehmens besitzt,

2. über die Mehrheit der mit den An-
teilen am Unternehmen verbundenen
Stimmrechte verfügt oder

3. mehr als die Hälfte der Mitglieder
des Verwaltungs-, Leitungs- oder Auf-
sichtsorgans des Unternehmens be-
stellen kann.

Vgl. § 98 Nr. 6 GWB (Seite 45) § 101 Konzessionsgeber

(1) Konzessionsgeber sind

1. öffentliche Auftraggeber gemäß § 99
Nummer 1 bis 3, die eine Konzession
vergeben,

2. Sektorenauftraggeber gemäß § 100
Absatz 1 Nummer 1, die eine Sekto-
rentätigkeit gemäß § 102 Absatz 2 bis 6
ausüben und eine Konzession zum
Zweck der Ausübung dieser Tätigkeit
vergeben,

3. Sektorenauftraggeber gemäß § 100
Absatz 1 Nummer 2, die eine Sekto-
rentätigkeit gemäß § 102 Absatz 2 bis 6
ausüben und eine Konzession zum
Zweck der Ausübung dieser Tätigkeit
vergeben.

(2) § 100 Absatz 2 und 3 gilt entspre-
chend.

Keine entsprechende Regelung § 102 Sektorentätigkeiten

(1) Sektorentätigkeiten im Bereich
Wasser sind
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1. die Bereitstellung oder das Betrei-
ben fester Netze zur Versorgung der
Allgemeinheit im Zusammenhang mit
der Gewinnung, der Fortleitung und
der Abgabe von Trinkwasser,

2. die Einspeisung von Trinkwasser in
diese Netze.

Als Sektorentätigkeiten gelten auch
Tätigkeiten nach Satz 1, die im Zu-
sammenhang mit Wasserbau-, Bewäs-
serungs- oder Entwässerungsvorhaben
stehen, sofern die zur Trinkwasser-
versorgung bestimmte Wassermenge
mehr als 20 Prozent der Gesamtwas-
sermenge ausmacht, die mit den ent-
sprechenden Vorhaben oder Bewässe-
rungs- oder Entwässerungsanlagen zur
Verfügung gestellt wird oder die im
Zusammenhang mit der Abwasser-
beseitigung oder -behandlung steht.
Die Einspeisung von Trinkwasser in
feste Netze zur Versorgung der All-
gemeinheit durch einen Sektorenauf-
traggeber nach § 100 Absatz 1 Num-
mer 2 gilt nicht als Sektorentätigkeit,
sofern die Erzeugung von Trinkwasser
durch den betreffenden Auftraggeber
erfolgt, weil dessen Verbrauch für die
Ausübung einer Tätigkeit erforderlich
ist, die keine Sektorentätigkeit nach
den Absätzen 1 bis 4 ist, und die Ein-
speisung in das öffentliche Netz nur
von dem Eigenverbrauch des betref-
fenden Auftraggebers abhängt und bei
Zugrundelegung des Durchschnitts der
letzten drei Jahre einschließlich des
laufenden Jahres nicht mehr als
30 Prozent der gesamten Trinkwasser-
erzeugung des betreffenden Auftrag-
gebers ausmacht.

(2) Sektorentätigkeiten im Bereich
Elektrizität sind

1. die Bereitstellung oder das Betrei-
ben fester Netze zur Versorgung der

Fettdruck = neu 47

GWB 2013 GWB 2016



Allgemeinheit im Zusammenhang mit
der Erzeugung, der Fortleitung und der
Abgabe von Elektrizität,

2. die Einspeisung von Elektrizität in
diese Netze, es sei denn,

a) die Elektrizität wird durch den
Sektorenauftraggeber nach § 100 Ab-
satz 1 Nummer 2 erzeugt, weil ihr
Verbrauch für die Ausübung einer Tä-
tigkeit erforderlich ist, die keine Sek-
torentätigkeit nach den Absätzen 1 bis
4 ist, und

b) die Einspeisung hängt nur von dem
Eigenverbrauch des Sektorenauftrag-
gebers ab und macht bei Zugrundele-
gung des Durchschnitts der letzten drei
Jahre einschließlich des laufenden
Jahres nicht mehr als 30 Prozent der
gesamten Energieerzeugung des Sekto-
renauftraggebers aus.

(3) Sektorentätigkeiten im Bereich von
Gas und Wärme sind

1. die Bereitstellung oder das Betrei-
ben fester Netze zur Versorgung der
Allgemeinheit im Zusammenhang mit
der Erzeugung, der Fortleitung und der
Abgabe von Gas und Wärme,

2. die Einspeisung von Gas und Wär-
me in diese Netze, es sei denn,

a) die Erzeugung von Gas oder Wärme
durch den Sektorenauftraggeber nach
§ 100 Absatz 1 Nummer 2 ergibt sich
zwangsläufig aus der Ausübung einer
Tätigkeit, die keine Sektorentätigkeit
nach den Absätzen 1 bis 4 ist, und

b) die Einspeisung zielt nur darauf ab,
diese Erzeugung wirtschaftlich zu nut-
zen und macht bei Zugrundelegung des
Durchschnitts der letzten drei Jahre
einschließlich des laufenden Jahres
nicht mehr als 20 Prozent des Umsat-
zes des Sektorenauftraggebers aus.
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(4) Sektorentätigkeiten im Bereich
Verkehrsleistungen sind die Bereit-
stellung oder das Betreiben von Netzen
zur Versorgung der Allgemeinheit mit
Verkehrsleistungen per Eisenbahn,
automatischen Systemen, Straßen-
bahn, Trolleybus, Bus oder Seilbahn;
ein Netz gilt als vorhanden, wenn die
Verkehrsleistung gemäß den von einer
zuständigen Behörde festgelegten Be-
dingungen erbracht wird; dazu gehö-
ren die Festlegung der Strecken, die
Transportkapazitäten und die Fahr-
pläne.

(5) Sektorentätigkeiten im Bereich
Häfen und Flughäfen sind Tätigkeiten
im Zusammenhang mit der Nutzung
eines geografisch abgegrenzten Gebiets
mit dem Zweck, für Luft-, See- oder
Binnenschifffahrtsverkehrsunterneh-
men Flughäfen, See- oder Binnenhäfen
oder andere Terminaleinrichtungen
bereitzustellen.

(6) Sektorentätigkeiten im Bereich
fossiler Brennstoffe sind Tätigkeiten
zur Nutzung eines geografisch abge-
grenzten Gebiets zum Zweck

1. der Förderung von Öl oder Gas oder

2. der Exploration oder Förderung von
Kohle oder anderen festen Brennstof-
fen.

(7) Für die Zwecke der Absätze 1 bis 3
umfasst der Begriff „Einspeisung“ die
Erzeugung und Produktion sowie den
Groß- und Einzelhandel. Die Erzeu-
gung von Gas fällt unter Absatz 6.

§ 99 Öffentliche Aufträge

(1) Öffentliche Aufträge sind entgeltli-
che Verträge von öffentlichen Auftrag-
gebern mit Unternehmen über die Be-
schaffung von Leistungen, die Liefer-,
Bau- oder Dienstleistungen zum Ge-
genstand haben, Baukonzessionen und

§ 103 Öffentliche Aufträge, Rahmen-
vereinbarungen und Wettbewerbe

(1) Öffentliche Aufträge sind entgeltli-
che Verträge zwischen öffentlichen
Auftraggebern oder Sektorenauftrag-
gebern und Unternehmen über die Be-
schaffung von Leistungen, die die Lie-
ferung von Waren, die Ausführung von
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Auslobungsverfahren, die zu Dienst-
leistungsaufträgen führen sollen.

(2) Lieferaufträge sind Verträge zur
Beschaffung von Waren, die insbeson-
dere Kauf oder Ratenkauf oder Leasing,
Miet- oder Pachtverhältnisse mit oder
ohne Kaufoption betreffen. Die Verträge
können auch Nebenleistungen umfas-
sen.

(3) Bauaufträge sind Verträge über die
Ausführung oder die gleichzeitige Pla-
nung und Ausführung

eines Bauvorhabens oder eines Bau-
werkes für den öffentlichen Auftrag-
geber,

das Ergebnis von Tief- oder Hochbau-
arbeiten ist und eine wirtschaftliche
oder technische Funktion erfüllen soll,
oder

einer dem Auftraggeber unmittelbar
wirtschaftlich zugutekommenden Bau-
leistung durch Dritte gemäß den vom
Auftraggeber genannten Erfordernissen.

Bauleistungen oder die Erbringung von
Dienstleistungen zum Gegenstand ha-
ben.

(2) Lieferaufträge sind Verträge zur
Beschaffung von Waren, die insbeson-
dere Kauf oder Ratenkauf oder Leasing,
Mietverhältnisse oder Pachtverhältnis-
se mit oder ohne Kaufoption betreffen.
Die Verträge können auch Nebenleis-
tungen umfassen.

(3) Bauaufträge sind Verträge über die
Ausführung oder die gleichzeitige Pla-
nung und Ausführung

1. von Bauleistungen im Zusammen-
hang mit einer der Tätigkeiten, die in
Anhang II der Richtlinie 2014/24/EU
des Europäischen Parlamentes und des
Rates vom 26. Februar 2014 über die
öffentliche Auftragsvergabe und zur
Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG
(ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65) und
Anhang I der Richtlinie 2014/25/EU
des Europäischen Parlamentes und des
Rates vom 26. Februar 2014 über die
Vergabe von Aufträgen durch Auf-
traggeber im Bereich der Wasser-,
Energie- und Verkehrsversorgung so-
wie der Postdienste und zur Auf-
hebung der Richtlinie 2004/17/EG
(ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243) ge-
nannt sind, oder

2. eines Bauwerkes für den öffent-
lichen Auftraggeber oder Sektorenauf-
traggeber, das Ergebnis von Tief- oder
Hochbauarbeiten ist und eine wirt-
schaftliche oder technische Funktion
erfüllen soll.

Ein Bauauftrag liegt auch vor, wenn
ein Dritter eine Bauleistung gemäß den
vom öffentlichen Auftraggeber oder
Sektorenauftraggeber genannten Er-
fordernissen erbringt, die Bauleistung
dem Auftraggeber unmittelbar wirt-
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